
   
Leitfaden zu Beisetzungen auf dem städtischen Friedhof 

 

Die Beisetzung 

Besprechen Sie gemeinsam mit Ihrer Familie und dem Bestattungsinstitut Ihrer Wahl die Details der 

Beisetzung. Berücksichtigen Sie, was der Verstorbene sich gewünscht hätte. Ihr Ansprechpartner auf 

dem Friedhof ist der von der Stadt Oberkochen beauftragte Bestattungsordner. 

 

 

 

Die Bestattungsarten 
 
Haben Sie sich bereits für eine der Bestattungsarten entschieden?  
Die Stadt Oberkochen bietet verschiedene Bestattungsmöglichkeiten 
für unterschiedliche Bedürfnisse an. Die Erdbestattung ist die einzige 
Form, die keine Kremation voraussetzt. 

 
 
Erdgrab 
Urnengrab 
Urnenhain 
Kolumbarium 
Anonymes Urnengrab 
 

 

 

Die Grabstelle 
 
Ist bereits ein Grab vorhanden oder muss neu erworben werden?  
Unter Umständen gibt es bereits ein Familiengrab, in welchem der 
Verstorbene beigesetzt werden kann. Ist dies nicht der Fall, suchen 
Sie mit dem Bestattungsordner einen Platz aus.  
 

 
 
Familiengrab 
Einzelgrab 
Reihengrab 
Wahlgrab 

 

 

Die Beisetzung 
 
Haben Sie bereits eine bestimmte Vorstellung von der Trauerfeier? 
Besprechen Sie die Details mit dem Bestatter, der Ihnen hier gerne  
mit seinem Fachwissen zur Seite steht. Für eine Aufbahrung  
und Trauerfeier stehen Ihnen unsere schön gestalteten 
Verabschiedungsräume und die Trauerfeierhalle zur Verfügung.  

 

 
 
Verabschiedungsraum 
Trauerfeierhalle 

 
  

 

Die Zeit nach der Beisetzung 
 
Welche Pflichten hat der Nutzungsberechtigte eines Grabes? 
Bereits nach wenigen Wochen muss die provisorische Grabanlage 
aufgeräumt, mit Erde aufgefüllt und eine Grabpflege organisiert 
werden. Da sich das frisch aufgehäufte Grab oftmals noch absenkt, 
kann erst nach etwa 6 Monaten ein Steinmetz für die dauerhafte 
Grabgestaltung, die Grabeinfassung und den Grabstein beauftragt 
werden. 
 
Zur Erhaltung der Verkehrssicherheit auf dem Friedhofsgelände wird 
der Grabstein jährlich einer Standsicherheitsprüfung unterzogen.   
 
Bitte beachten Sie für alles Weitere die Friedhofssatzung, die Sie 
ebenfalls auf der Homepage der Stadt Oberkochen finden.  

 

 
 
 
Nach 3 Wochen 
 
Nach 6 Monaten 
 
 
 
 
Für die Ruhezeit 

 

Für weiter Fragen steht Ihnen die Friedhofsverwaltung gerne unter der Rufnummer 07364/27-401 oder 

per Mail unter kirsten.stock@oberkochen zur Verfügung. 


